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B u n d e s g e s e t z b l at t

Bundesgesetzblatt
Fünfundfünfzigste Verordnung zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Vom 25. Juni 2021

BUNDESGESETZBLATT I NR. 38 VOM 2. JULI 2021, S. 2.204-2.231

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis n und p bis x, 
Nummer 3 Buchstabe g, Nummer 7 und 17, auch in Verbindung mit Ab-
satz 3 sowie des § 6 Absatz 3a und 4, des § 6a Absatz 2 in Verbindung mit 
Absatz 3, des § 6g Absatz 4 Satz 1 Nummer 9, des § 26a Absatz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 47 Nummer 1 Buchstabe a, 
Nummer 1a und 4 des Straßenverkehrsgesetzes, von denen § 6 Absatz 1 
im Satzteil vor Nummer 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 28. November 2014 (BGBl. I  
S. 1.802) und § 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe p und r durch Artikel 137 
Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I  
S. 1.626) geändert worden sind, § 6 Absatz 3a durch Artikel 1 Nummer 1 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2.965) eingefügt worden 
ist, § 6 Absatz 4, § 6a Absatz 2, § 26a Absatz 1 und § 47 im Satzteil vor 
Nummer 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 28. No-
vember 2014 (BGBl. I S. 1.802), § 6a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 2 Absatz 
144 Nummer 2 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. I S. 3.154) und  
§ 6g Absatz 4 Satz 1 Nummer 9 durch Artikel 137 des Gesetzes vom 20. 
November 2019 (BGBl. I S. 1.626) geändert worden sind, und § 47 Num-
mer 1a durch Artikel 1 Nummer 22 des Gesetzes vom 28. November 2016 
(BGBl. I S. 2.722) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur nach Anhörung der zuständigen 
obersten Landesbehörden:

Artikel 1

Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I 
S. 679), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. November 
2019 (BGBl. I S. 2015) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 32d wird folgende Angabe eingefügt:

 „§ 32e Schutzstrukturen an land- oder forstwirtschaftlichen 
Zugmaschinen“.

b) Die Angabe zu § 35d wird wie folgt gefasst:

 „§ 35d Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen 
und Betätigungsraum“.

c) Die Angabe zu § 57b wird wie folgt gefasst:

 „§ 57b Prüfung der Fahrtenschreiber und Kontrollgeräte“.

13.   In § 41a Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 
Nummer 2 wird jeweils am Ende das Wort „oder“ eingefügt und 
werden jeweils folgende Nummern 3 und 4 eingefügt:

„3. Flüssigerdgas (LNG) oder

4. Wasserstoff“.

21. § 57a Absatz 1 wird aufgehoben.

22. § 57b wird wie folgt gefasst:

„§ 57b

Prüfung der Fahrtenschreiber und Kontrollgeräte

(1)  Halter, deren Kraftfahrzeuge mit einem Fahrtenschreiber nach der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ausgerüstet sein müssen, haben auf 
ihre Kosten die Fahrtenschreiber nach Maßgabe des Absatzes 2 
und der Anlagen XVIII und XVIIIa darauf prüfen zu lassen, dass 
Einbau, Zustand, Messgenauigkeit und Arbeitsweise vorschrifts-
mäßig sind. Bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmä-
ßigkeit, so hat der Hersteller oder die Werkstatt auf oder neben 
dem Fahrtenschreiber oder an der B-Säule der Fahrerseite gut 
sichtbar und dauerhaft ein Einbauschild anzubringen. Bei Fahrzeu-
gen ohne B-Säule ist, sofern möglich, das Einbauschild am Türrah-
men der Fahrerseite des Fahrzeugs gut sichtbar und dauerhaft 
anzubringen und muss in jedem Fall deutlich sichtbar sein. Das 
Einbauschild muss plombiert sein, es sei denn, dass es sich nicht 
ohne Vernichtung der Angaben entfernen lässt. Der Halter hat 
dafür zu sorgen, dass das Einbauschild die vorgeschriebenen An-
gaben enthält, plombiert sowie vorschriftsmäßig angebracht und 
weder verdeckt noch verschmutzt ist.

(2)  Die Prüfungen sind mindestens einmal innerhalb von 24 Monaten 
seit der letzten Prüfung durchzuführen. Außerdem müssen die 
Prüfungen nach jedem Einbau, jeder Reparatur der Fahrtenschrei-
beranlage, jeder Änderung der Wegdrehzahl oder Wegimpulszahl 
und nach jeder Änderung des wirksamen Reifenumfanges des 
Kraftfahrzeugs, die sich aus einer Änderung der Reifengröße er-
gibt, und wenn eine Plombierung gemäß Artikel 22 der Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014 ersetzt wird, durchgeführt werden.

 Bei Fahrtenschreibern nach den Anhängen I B der Verordnung (EU) 
Nr. 165/2014 und I C der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 
der Kommission vom 18. März 2016 zur Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung der Vorschriften über Bauart, Prüfung, Einbau, 
Betrieb und Reparatur von Fahrtenschreibern und ihren Kompo-
nenten (ABl. L 139 vom 26.5.2016, S. 1; L 146 vom 3.6.2016, S. 31; L 
27 vom 1.2.2017, S. 169), die zuletzt durch die Durchführungsver-
ordnung (EU) 2020/158 (ABl. L 34 vom 6.2.2020, S. 20) geändert 
worden ist, ist die Prüfung auch dann durchzuführen, wenn die 
koordinierte Weltzeit (Coordinated Universal Time – UTC) von der 
korrekten Zeit um mehr als 20 Minuten abweicht und wenn sich 
das amtliche Kennzeichen des Kraftfahrzeugs geändert hat.

(3)  Die Prüfungen dürfen nur durchgeführt werden durch

1. einen nach Maßgabe der Anlage XVIIIc hierfür amtlich aner-
kannten Fahrtenschreiberhersteller,

2. von diesen nach Maßgabe der Anlage XVIIId beauftragten 
Kraftfahrzeugwerkstätten oder

3. die in den gemäß Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 
165/2014 von der Kommission veröffentlichten Verzeichnis-
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sen aufgeführten zugelassenen Einbaubetrieben und Werk-
stätten.

(4)  Wird der Fahrtenschreiber vom Fahrzeughersteller eingebaut, so 
kann dieser, sofern er hierfür nach Anlage XVIIIc amtlich anerkannt 
ist, die Einbauprüfung nach Maßgabe der Anlage XVIIIa durchfüh-
ren und das Gerät kalibrieren. Die Einbauprüfung und Kalibrierung 
kann abweichend von Satz 1 auch durch einen hierfür anerkannten 
Fahrzeugimporteur durchgeführt werden. Die Einbauprüfung darf 
nur an einer Prüfstelle durchgeführt werden, die den in Anlage 
XVIIIb festgelegten Anforderungen entspricht.“

27. Anlage VIII wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 3.1.1.1 und 3.1.1.2 werden wie folgt gefasst:

 „3.1.1.1   Abweichend von Nummer 3.1.1 darf die Unter-
suchung des Motormanagements-/Abgasreini-
gungssystems (Inspektion im Sinne der DIN EN 
ISO/IEC 17020:2012) der Kraftfahrzeuge nach 
Nummer 1.2.1.1 in Verbindung mit Nummer 6.8.2 
der Anlage VIIIa als eigenständiger Teil der Haupt-
untersuchung vom amtlich anerkannten Sachver-
ständigen oder Prüfer, von einer akkreditierten In-
spektionsstelle gemäß DIN EN ISO/IEC 17020:2012 
nach Anlage VIIIb oder vom Bundesinnungsver-
band des Kraftfahrzeughandwerks (BIV) beschei-
nigt werden. Diese Untersuchung darf frühestens 
einen Monat vor der Durchführung der Hauptun-
tersuchung durchgeführt werden. Der BIV darf die 
Bescheinigung nur ausstellen, wenn dieser gegen-
über der Deutschen Akkreditierungsstelle nach-
gewiesen hat, dass er alle Anforderungen der DIN 
EN ISO/IEC 17020:2012 erfüllt. Die Anerkennung 
nach Landesrecht bleibt unberührt. Der BIV ist be-
fugt, für diese Prüfungen Personal und Ausrüstung 
der nach Nummer 1 der Anlage VIIIc anerkannten 
Kraftfahrzeugwerkstätten einzusetzen. Diese Be-
fugnis schließt die gesetzliche Erlaubnis gemäß 
DIN EN ISO/IEC 17020:2012, A.3 Anforderungen 
an Inspektionsstellen (Typ C), Abschnitt b ein, dass 
verantwortliche Personen der nach Anlage VIIIc 
anerkannten Kraftfahrzeugwerkstätten (Inspek-
toren im Sinne der DIN EN ISO/IEC 17020:2012) 
an Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Errichtung, 
Kundendienst oder Instandhaltung desselben 
Inspektionsgegenstandes beteiligt sein können, 
sofern dadurch die Inspektionsergebnisse nicht 
beeinträchtigt werden. Der Nachweis, dass die In-
spektionsergebnisse nicht beeinträchtigt werden, 
ist durch geeignete Überwachungsmaßnahmen 
für das Vorhandensein von Objektivität durch die 
akkreditierte Inspektionsstelle zu erbringen. Eine 
Unterbrechung der Inspektion zum Zwecke der 
Beseitigung von festgestellten Mängeln ist unzu-
lässig. Die Ausführung von Tätigkeiten am Fahr-
zeug wie zum Beispiel Reparatur, Instandsetzung 
und Wartung nach Beginn der Inspektion führt zur 
Wiederholungspflicht der Inspektion. Die Durch-
führung ist gemäß Nummer 7.1.6 DIN EN ISO/IEC 
17020:2012 auf einem mit fälschungserschweren-
den Merkmalen zu versehenden Nachweis, der 
dem vom Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur mit Zustimmung der obersten 
Landesbehörden im Verkehrsblatt bekannt ge-
machten Muster entspricht, zu bescheinigen. Der 
Nachweis ist dem aaSoP oder PI auszuhändigen, 
der die Kontrollnummer der in Satz 3 genannten 
Kraftfahrzeugwerkstatt sowie gegebenenfalls die 
Mängelnummer nach Nummer 3.1.4.6 in den Un-
tersuchungsbericht überträgt und die von ihr im 
Nachweis aufgeführten Mängel bei der Hauptun-
tersuchung berücksichtigt.

3.1.1.2   Abweichend von Nummer 3.1.1 darf die Untersu-
chung der Gasanlagen für Antriebssysteme von 
Kraftfahrzeugen (Inspektion im Sinne der DIN EN 

ISO/IEC 17020:2012) nach Nummer 1.2.1 in Verbin-
dung mit Anlage VIIIa Nummer 6.8.5 als eigenstän-
diger Teil der Hauptuntersuchung vom amtlich an-
erkannten Sachverständigen oder Prüfer, von einer 
akkreditierten Inspektionsstelle gemäß DIN EN ISO/
IEC 17020:2012 nach Anlage VIIIb oder vom Bun-
desinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks 
(BIV) bescheinigt werden. Diese Untersuchung darf 
frühestens einen Monat vor der Durchführung der 
Hauptuntersuchung durchgeführt werden. Wurde 
innerhalb dieses Zeitraums eine Gassystemeinbau-
prüfung nach § 41a Absatz 5 oder eine Gasanlagen-
prüfung nach § 41a Absatz 6 durchgeführt, tritt die-
se an die Stelle der Untersuchung nach Satz 1. Der 
BIV darf die Bescheinigung nur ausstellen, wenn 
dieser gegenüber der Deutschen Akkreditierungs-
stelle nachgewiesen hat, dass er alle Anforderun-
gen der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 erfüllt. Die An-
erkennung nach Landesrecht bleibt unberührt. Der 
BIV ist befugt, für diese Prüfungen Personal und 
Ausrüstung der nach Anlage XVIIa anerkannten 
Kraftfahrzeugwerkstätten einzusetzen (wiederkeh-
rende Gasanlagenprüfung). Diese Befugnis schließt 
die gesetzliche Erlaubnis gemäß DIN EN ISO/IEC 
17020:2012, A.3 Anforderungen an Inspektions-
stellen (Typ C), Abschnitt b ein, dass verantwortli-
che Personen der nach Anlage XVIIa anerkannten 
Kraftfahrzeugwerkstätten (Inspektoren im Sinne 
der DIN EN ISO/IEC 17020:2012) an Entwicklung, 
Herstellung, Vertrieb, Errichtung, Kundendienst 
oder Instandhaltung desselben Inspektionsgegen-
standes beteiligt sein können, sofern dadurch die 
Inspektionsergebnisse nicht beeinträchtigt wer-
den. Der Nachweis, dass die Inspektionsergebnisse 
nicht beeinträchtigt werden, ist durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen für das Vorhandensein 
von Objektivität durch die akkreditierte Inspekti-
onsstelle zu erbringen. Die Durchführung der Un-
tersuchung ist auf einem Nachweis nach Nummer 
2.4 der Anlage XVII zu bescheinigen. Eine Unter-
brechung der Inspektion zum Zwecke der Beseiti-
gung von festgestellten Mängeln ist unzulässig. Die 
Ausführung von Tätigkeiten am Fahrzeug wie zum 
Beispiel Reparatur, Instandsetzung und Wartung 
nach Beginn der Inspektion führt zur Wiederho-
lungspflicht der Inspektion. Der Nachweis über die 
durchgeführte Untersuchung oder Prüfung ist dem 
aaSoP oder PI auszuhändigen, der die Kontrollnum-
mer der in Satz 3 genannten Kraftfahrzeugwerk-
statt in den Untersuchungsbericht überträgt und 
die von ihr im Nachweis aufgeführten Mängel bei 
der Hauptuntersuchung berücksichtigt.“

b) Nummer 3.1.4 wird wie folgt gefasst:

„3.1.4  Stellt der aaSoP oder PI bei der Hauptuntersuchung 
oder bei einer Nachprüfung nach Nummer 3.1.4.3 
Satz 2, 3.1.4.4 Satz 5 oder 3.1.4.5 Satz 6“.

c) Nummer 3.1.4.4 wird wie folgt gefasst:

„3.1.4.4  gefährliche Mängel fest, so sind diese im Untersu-
chungsbericht einzutragen. Gefährliche Mängel 
sind solche nach Nummer 3.1.4.3, die eine direkte 
und unmittelbare Verkehrsgefährdung darstel-
len oder die Umwelt beeinträchtigen, ohne eine 
unmittelbare Untersagung des Betriebs des Fahr-
zeugs auf öffentlichen Straßen zu rechtfertigen. Er 
darf für das Fahrzeug keine Prüfplakette zuteilen. 
Der Halter ist zusätzlich im Untersuchungsbericht 
auf diesen Gefährdungstatbestand hinzuweisen. 
Der Halter hat alle Mängel unverzüglich beheben 
zu lassen und das Fahrzeug zur Nachprüfung oder 
erneuten Nachprüfung der Mängelbeseitigung 
unter Vorlage des Untersuchungsberichts spätes-
tens bis zum Ablauf eines Monats ab dem Tag der 
Hauptuntersuchung wieder vorzuführen.“
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d) Nach Nummer 3.1.4.4 wird folgende Nummer 3.1.4.5 einge-
fügt:

„3.1.4.5  Mängel, die das Fahrzeug verkehrsunsicher ma-
chen, fest, so sind diese im Untersuchungsbericht 
einzutragen. Das Fahrzeug wird verkehrsunsicher 
durch gefährliche Mängel, die eine direkte und 
unmittelbare Verkehrsgefährdung darstellen oder 
die Umwelt beeinträchtigen und eine unmittel-
bare Untersagung des Betriebs des Fahrzeugs auf 
öffentlichen Straßen rechtfertigen. Die vorhan-
dene Prüfplakette ist zu entfernen und es hat die 
unverzügliche Benachrichtigung der nach § 46 der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung zuständigen Zu-
lassungsbehörde zu erfolgen. Der Fahrzeugführer 
ist darauf hinzuweisen, dass er das Fahrzeug auf 
öffentlichen Straßen nicht mehr in Betrieb setzen 
darf. Der Halter ist im Untersuchungsbericht auf 
diesen Gefährdungstatbestand hinzuweisen. Eine 
Nachprüfung ist erforderlich. Es erfolgt keine Zutei-
lung einer Prüfplakette.“

e) Die bisherigen Nummern 3.1.4.5 und 3.1.4.6 werden die Num-
mern 3.1.4.6 und 3.1.4.7.

f ) Nach Nummer 3.1.4.7 wird folgende Nummer 3.1.4.8 einge-
fügt:

„3.1.4.8  bei der Eintragung der Laufleistung des Fahrzeugs 
nach dem Stand des Wegstreckenzählers in den Un-
tersuchungsbericht durch Vergleich mit der in dem 
Untersuchungsbericht der zuletzt durchgeführten 
Hauptuntersuchung dokumentierten oder nach 
§ 39 Absatz 5b der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung übermittelten Laufleistung des Fahrzeugs fest, 
dass der durch den Wegstreckenzähler angezeigte 
Stand niedriger ist als der auf dem Untersuchungs-
bericht oder Prüfprotokoll dokumentierte Stand, 
der bei der zuletzt durchgeführten Hauptuntersu-
chung oder Sicherheitsprüfung festgestellt wurde, 
und der Einbau eines anderen Wegstreckenzählers 
in das Kraftfahrzeug nicht nachgewiesen werden 
kann, so ist der Stand des Wegstreckenzählers nicht 
plausibel und hat er das Ergebnis der Prüfung des 
Wegstreckenzählers unverzüglich den zuständigen 
Zulassungsbehörden auf elektronischem Weg über 
das Kraftfahrt-Bundesamt unter Benennung der 
fahrzeugidentifizierenden Merkmale mitzuteilen 
und die fehlende Plausibilität auf dem Untersu-
chungsbericht oder Prüfprotokoll zu vermerken.“

g) Nummer 3.2.1 wird wie folgt gefasst:

„3.2.1  Die Durchführung der Sicherheitsprüfung (Inspek-
tion im Sinne der DIN EN ISO/IEC 17020:2012) kann 
von einem amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer, einer akkreditierten Inspektionsstelle 
gemäß DIN EN ISO/IEC 17020:2012 nach Anlage  
VIIIb oder vom BIV bescheinigt werden. Der BIV darf 
die Bescheinigung nur ausstellen, wenn gegen-
über der Deutschen Akkreditierungsstelle nachge-
wiesen wurde, dass er alle Anforderungen der DIN 
EN ISO/IEC 17020:2012 erfüllt. Die Anerkennung 
nach Landesrecht bleibt unberührt. Der BIV ist be-
fugt, für diese Prüfungen Personal und Ausrüstung 
der nach Anlage VIIIc anerkannten Kraftfahrzeug-
werkstätten einzusetzen. Diese Befugnis schließt 
die gesetzliche Erlaubnis gemäß DIN EN ISO/IEC 
17020:2012, A.3 Anforderungen an Inspektions-
stellen (Typ C), Abschnitt b ein, dass verantwort-
liche Personen der nach Anlage VIIIc anerkannten 
Kraftfahrzeugwerkstätten (Inspektoren im Sinne 
der DIN EN ISO/IEC 17020:2012) an Entwicklung, 
Herstellung, Vertrieb, Errichtung, Kundendienst 
oder Instandhaltung desselben Inspektionsgegen-
standes beteiligt sein können, sofern dadurch die 
Inspektionsergebnisse nicht beeinträchtigt wer-

den. Der Nachweis, dass die Inspektionsergebnisse 
nicht beeinträchtigt werden, ist durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen für das Vorhandensein 
von Objektivität durch die akkreditierte Inspekti-
onsstelle zu erbringen. Eine Unterbrechung der 
Inspektion zum Zwecke der Beseitigung von fest-
gestellten Mängeln ist unzulässig. Die Ausführung 
von Tätigkeiten am Fahrzeug wie zum Beispiel Re-
paratur, Instandsetzung und Wartung nach Beginn 
der Inspektion führt zur Wiederholungspflicht der 
Inspektion.“

28. Anlage VIIIb wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2.1b wird wie folgt gefasst:

„2.1b  sie für die gesamte Überwachungsorganisation 
ein Qualitätsmanagementsystem unterhält, das 
mindestens den Anforderungen der DIN EN ISO/
IEC 17020:2012 entspricht, deren Erfüllung gegen-
über der Deutschen Akkreditierungsstelle nach-
zuweisen ist (Inspektionsstelle Typ A); die Aner-
kennungsbehörde kann bis zum 30. Juni 2022 von 
den Nummern 6.2.6, 6.2.7, 6.3 und 7.1.6 der DIN EN 
ISO/IEC 17020:2012 abweichende Anforderungen 
zulassen, die zu den Nummern 6.2.6 und 6.2.7 der 
DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur im 
Benehmen mit den zuständigen obersten Landes-
behörden bestimmt und im Verkehrsblatt öffent-
lich bekannt gemacht werden, die zu den Num-
mern 6.3 und 7.1.6 der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 
durch die Vorschriften dieser Verordnung in der 
vor dem 3. Juli 2021 geltenden Fassung hierzu er-
setzt werden; soweit eine Überwachungsorgani-
sation von den abweichenden Anforderungen zu 
den Nummern 6.2.6 und 6.2.7 der DIN EN ISO/IEC 
17020:2012 Gebrauch macht, weist sie die Einhal-
tung dieser abweichenden Anforderungen sowie 
der sonstigen sich aus DIN EN ISO/IEC 17020:2012 
ergebenden Anforderungen gegenüber der Deut-
schen Akkreditierungsstelle nach; die Deutsche Ak-
kreditierungsstelle bestätigt der Überwachungsor-
ganisation die Erfüllung der Anforderungen durch 
eine Bescheinigung,“.

b) Nummer 6.7 wird wie folgt gefasst:

„6.7   Die von der Überwachungsorganisation zur Durch-
führung von HU, SP oder Abnahmen erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen von ihr zum 
Zwecke des Nachweises einer ordnungsgemäßen 
Untersuchung und Prüfung im Sinne von Nummer 
2.4 erhoben, gespeichert und verwendet werden.“

29. Anlage VIIIc wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2.8 wird wie folgt gefasst:

„2.8 der Antragsteller nachweist, dass für die von ihm be-
nannte Betriebsstätte eine laufend fortzusetzende 
Dokumentation der Betriebsorganisation erstellt ist, 
die interne Regeln enthält, nach der eine ordnungs-
gemäße Durchführung und Nachweisführung über 
die Ergebnisse jeder durchgeführten SP und/oder 
der AU und/oder der AUK und die vorgeschriebe-
nen Kalibrierungen der Mess- und Prüfgeräte in 
dieser Betriebsstätte sichergestellt sind, die Teil des 
Qualitätsmanagementsystems nach Nummer 2.11 
ist und mindestens den Anforderungen der nach 
Nummer 1.2 bekannt gemachten Richtlinie entspre-
chen muss,“.

bb) In Nummer 2.9 werden nach dem Wort „wird“ ein Semiko-
lon und die Wörter „ist der Antragsteller eine Einrichtung 
des Bundes, entfällt diese Anforderung“ eingefügt.

cc) In Nummer 2.10 wird der Punkt am Ende durch ein Se-
mikolon und die Wörter „ist der Antragsteller eine Einrich-
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tung des Bundes, entfällt diese Anforderung,“ ersetzt.

dd) Folgende Nummern 2.11 bis 2.12 werden angefügt:

„2.11  der Antragsteller nachweist, dass

2.11.1  die von ihm benannte Betriebsstätte in ein unab-
hängiges Qualitätsmanagementsystem seines Un-
ternehmens eingegliedert ist, das mindestens den 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 
entspricht, dessen Erfüllung gegenüber der Deut-
schen Akkreditierungsstelle nachzuweisen ist, 
oder

2.11.2  die von ihm benannte Betriebsstätte die Anfor-
derungen des BIV erfüllt. Der BIV muss ein Qua-
litätsmanagementsystem unterhalten, das min-
destens den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 
17020:2012 entspricht, dessen Erfüllung gegen-
über der Deutschen Akkreditierungsstelle nach-
zuweisen ist; ist der Antragsteller eine Einrichtung 
des Bundes, entfällt diese Anforderung.

2.12   Zur Vermeidung von Interessenkollisionen dür-
fen der BIV oder die anerkannte Werkstatt, ihre 
Inhaber, ihre Gesellschafter und ihre nach Gesetz, 
Vertrag oder Satzung zur Vertretung der aner-
kannten Werkstatt verantwortlichen Personen 
sowie ihre Mitarbeiter nicht mit der Durchfüh-
rung von hoheitlichen Untersuchungen im Sinne 
dieser Verordnung, insbesondere mit der Haupt-
untersuchung zur Beurteilung des Fahrzeugzu-
standes, befasst sein. Die Untersuchung des Mo-
tormanagement-/Abgasreinigungssystems und 
die Prüfung der Gasanlagen für Antriebssysteme 
von Kraftfahrzeugen sind hiervon ausgenommen, 
ebenso die Sicherheitsprüfung sowie die Untersu-
chungen nach §§ 57b und 57d. Darüber hinausge-
hende Untersuchungen sind nicht zulässig.“

b) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6   Aufsicht über anerkannte Kraftfahrzeugwerkstät-
ten

6.1   Die Anerkennungsstellen nach Nummer 1.1 üben 
die Aufsicht über die anerkannten Kraftfahrzeug-
werkstätten aus. Die Anerkennungsstellen können 
selbst prüfen oder prüfen lassen, ob die SP und/
oder die AU und/oder die AUK ordnungsgemäß 
durchgeführt, dokumentiert und nachgewiesen 
sind sowie die sich sonst aus der Anerkennung 
ergebenden Pflichten von den anerkannten Kraft-
fahrzeugwerkstätten erfüllt werden.

6.2   Die Anerkennungsstellen unterhalten ein Quali-
tätsmanagementsystem im Sinne der DIN EN ISO/
IEC 17020:2012, bei dem die Anerkennung von 
Kraftfahrzeugwerkstätten nach Nummer 1.1 ein Teil 
des Qualitätsmanagementsystems nach Nummer 
2.11 ist. In dem System müssen zusätzlich die fol-
genden Prozesse und Zuständigkeiten dokumen-
tiert sein:

6.2.1  System zur Erhebung und Speicherung von Daten

  Zu jeder anerkannten Kraftfahrzeugwerkstatt sind 
von der zuständigen Anerkennungsstelle Name, 
Anschrift, Datum der Anerkennung und Anerken-
nungsnummer zu erheben und zu speichern. Da-
rüber hinaus sind für einen Zeitraum von längstens 
sechs Jahren ab dem jeweiligen Datum der Aner-
kennung folgende Daten zu erheben und unter Be-
achtung der einschlägigen Datenschutzvorschrif-
ten zu speichern:

6.2.1.1  Datum und Ergebnis mindestens der letzten zwei 
Überprüfungen,

6.2.1.2  Name, Funktion, Qualifikation und Datum der bei 
der jeweiligen Überprüfung aktuellen Erst- oder 
Wiederholungsschulung aller verantwortlichen 
Personen und Fachkräfte,

6.2.1.3  zu allen für die jeweilige Anerkennung vorge-
schriebenen Prüfmitteln:

 –  Hersteller, Typ und gegebenenfalls Inventarnum-
mer,

 –  bei genehmigungspflichtigen Prüfmitteln Datum 
und Nummer der Genehmigung,

 –  Datum und Ergebnis der letzten zwei vorge-
schriebenen Eichungen, Stückprüfungen oder 
Kalibrierungen.

 –  Nachweise/Kalibrierscheine der letzten zwei 
durchgeführten Eichungen, Stückprüfungen 
oder Kalibrierungen.

6.2.2  System zur Auskunftserteilung und Übermittlung 
der Daten nach Nummer 6.2.1.

6.2.2.1  Alle Daten nach Nummer 6.2.1 sind der nach Lan-
desrecht zuständigen Stelle von der Anerken-
nungsstelle durch

 a) Erteilung einer Auskunft oder

 b) Übermittlung

  kostenfrei zugänglich zu machen, soweit dies zu ih-
rer Überwachung anerkannter Kraftfahrzeugwerk-
stätten jeweils erforderlich ist.

6.2.2.2  Jede Anerkennung, jede Rücknahme, jeder Wi-
derruf und jede Einschränkung der Anerkennung 
sowie die Daten nach Nummer 6.2.1 sind der zu-
ständigen obersten Landesbehörde oder der nach 
Landesrecht zuständigen Stelle und dem Bundes-
innungsverband des Kraftfahrzeughandwerks un-
mittelbar zu melden, soweit dies für die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit einer Prüfbescheinigung 
jeweils erforderlich ist.

6.2.2.3  Alle Daten nach Nummer 6.2.1.3 sind den Prüfinge-
nieuren der amtlich anerkannten Überwachungs-
organisationen oder den amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfern der Technischen 
Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr von der 
Anerkennungsstelle durch

 a) Erteilung einer Auskunft oder

 b) Übermittlung

  kostenfrei zugänglich zu machen, soweit dies zur 
Durchführung der HU und/oder der SP und/oder 
der AU und/oder der AUK im Einzelfall oder für 
das Qualitätsmanagementsystem der amtlich an-
erkannten Überwachungsorganisationen oder der 
Technischen Prüfstellen im Einzelfall jeweils erfor-
derlich ist.

6.3   Die in 6.2.1 Satz 1 und 6.2.1.1 bis 6.2.1.3 genannten 
Daten sind von der Anerkennungsstelle nach dem 
Ablauf, der Rücknahme, dem Widerruf oder der 
sonstigen Beendigung der Gültigkeit der Anerken-
nung, längstens aber nach sechs Jahren ab dem je-
weiligen Datum der Anerkennung unverzüglich zu 
löschen.

6.4   Nummer 8.1.1 findet Anwendung.“

30.  In Anlage VIIId wird Nummer 3.2 wie folgt gefasst:

„3.2   Die Einhaltung der für die eingesetzten Mess-/
Prüfgeräte geltenden gesetzlichen Vorschriften 
und Herstellervorgaben für die Kalibrierung ist 
sicherzustellen. Werden die Vorschriften nicht ein-
gehalten, ist die Durchführung von HU, SP, AU, AUK 
und GWP bis zur Wiederherstellung des ordnungs-
gemäßen Zustandes der Untersuchungsstelle un-
zulässig. Die in Anhang III einschließlich Tabelle 1 
der Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 3. April 2014 über die 
regelmäßige technische Überwachung von Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhägern und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG (ABl. L 127 
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vom 29.4.2014, S. 51; L 334 vom 22.12.2015, S. 66) 
genannten Mindestanforderungen an die Einrich-
tungen und Geräte für die Technische Überwa-
chung sind ab dem 20. Mai 2023 einzuhalten. Der 
Kalibrierstatus der eingesetzten Mess-/Prüfgeräte 
ist anhand eines Kalibrierscheins, der dem amtli-
chen Muster der Deutschen Akkreditierungsstelle 
entspricht, zu beurteilen. Die Inspektionsstelle 
oder das akkreditierte Kalibrierlaboratorium ist 
verpflichtet, für den Ergebnisbericht das amtliche 
Muster bei Kalibrierungen im Anwendungsbereich 
dieser Verordnung zu nutzen. Das amtliche Muster 
des Kalibrierscheins wird auf der Website der Deut-
schen Akkreditierungsstelle zum Download bereit-
gestellt.“

31. In Anlage VIIIe wird Nummer 8.4 aufgehoben.

Artikel 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Artikel 5 Nummer 6 Buchstabe c und Nummer 7 tritt 
am 1. Juli 2022 in Kraft. Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a tritt am 1. Ok-
tober 2024 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 25. Juni 2021

Der Bundesminister  
für Verkehr und digitale Infrastruktur  

Andreas Scheuer


